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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Aménagement du territoire

Der Bündner Ständerat Martin Schmid (fdp, GR) reichte im Juni 2021 eine Motion ein,
mit der er eine Änderung der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung im
Zusammenhang mit Meliorationen und Gewässerrevitalisierungen erreichen wollte.
Konkret forderte der Motionär, dass der Bundesrat die Verordnung über den
landwirtschaftlichen Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (SR 912.1) so
anpasst, dass Abtausche zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und
Sömmerungsfläche – die Fläche, welche für sommerliche Weidegänge von Nutztieren
benutzt wird – zulässig werden. Abtausche sollen dabei nur in maximal gleicher Fläche
möglich sein, so dass die landwirtschaftliche Nutzfläche gesamthaft nicht zunimmt.
Schmid begründete sein Anliegen damit, dass die Umsetzung von
Strukturverbesserungsmassnahmen wie auch die Realisierung von
Gewässerrevitalisierungen durch das aktuelle Fehlen solcher Abtausche erheblich
erschwert würden. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, insbesondere
weil er befürchtete, dass dadurch die neu zu Landwirtschaftszonen abgetauschten
Gebiete intensiver landwirtschaftlich benützt würden, was ökologisch wertvolle,
traditionelle Kulturlandschaft gefährde. Zudem führe die geforderte Änderung zu
schweizweiter Ungleichheit, weil Betriebe im Mittelland, die ebenfalls von
Gewässerrevitalisierungen und der Ausscheidung von Gewässerräumen betroffen sind,
keine angrenzenden Sömmerungsflächen hätten, mit denen sie Gebiete abtauschen
könnten. Schliesslich zweifelte der Bundesrat auch am Bedarf für die Änderung sowie
an ihrem wirtschaftlichen Nutzen. 
In der Herbstsession 2021 schickte der Ständerat die Motion an seine UREK zur
Vorberatung, da er der Komplexität des Themas gerecht werden wollte. Die Kommission
beschäftigte sich im Januar 2022 mit dem Vorstoss und beschloss dabei mit 9 zu 4
Stimmen, die Motion ihrem Rat zur Annahme zu empfehlen. Sie konstatierte, dass die
vor Jahrzehnten vom BLW festgelegten Grenzen der Landwirtschaftszonen teilweise
unlogisch oder willkürlich seien. Zudem hielt sie fest, dass die verlorene
landwirtschaftliche Nutzfläche im Falle von Gewässerrevitalisierungen oder
Meliorationen nicht finanziell ausgeglichen werde, was zu wirtschaftlichen Verlusten für
die von diesen Projekten betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe führen könne. 
Nach der Vorprüfung durch die UREK-SR befasste sich der Ständerat in der
Sommersession 2022 erneut mit der Motion. Er folgte der Empfehlung seiner
Kommission und nahm die Motion mit 24 zu 12 Stimmen an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von links-grünen Mitgliedern der kleinen Kammer. 1

MOTION
DATE: 01.06.2022
ELIA HEER

Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2022 der Nationalrat mit einer Motion
Schmid (fdp, GR), mit der eine Änderung der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung
im Zusammenhang mit Meliorationen gefordert wurde. Konkret verlangte der Motionär,
dass im Zusammenhang mit Meliorationen oder Gewässerrevitalisierungen neu ein
Abtausch zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und Sömmerungsfläche gesetzlich
zugelassen werden soll, solange dabei die landwirtschaftliche Nutzfläche gesamthaft
nicht zunimmt. 
Im Namen der UREK-NR empfahlen Kommissionssprecherin Priska Wismer-Felder
(mitte, LU) und Kommissionssprecher Pierre-André Page (svp, FR) den Mitgliedern der
grossen Kammer, die Motion anzunehmen. Es solle bei Meliorationen keine
landwirtschaftliche Nutzfläche mehr verloren gehen. Dies fördere nicht zuletzt auch die
Akzeptanz solcher gesellschaftlich wichtigen Projekte unter Landwirtinnen und
Landwirten. Die Kommissionsminderheit, vertreten durch Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), plädierte derweil dafür, die Motion abzulehnen, da sie befürchtete, dass die
Änderung zu einer intensiveren Nutzung der betroffenen Sömmerungsflächen führen
könnte, wodurch Biodiversität verloren gehen könnte. Ausserdem führe die Motion
auch zu einem erhöhten administrativen Aufwand für die Kantone. Auch Guy Parmelin
sprach sich im Namen des Bundesrats gegen die Motion aus. Er machte darauf
aufmerksam, dass nur gerade der Kanton Graubünden eine solche Änderung gefordert
hatte, während die anderen Kantone sich mit der aktuellen gesetzlichen Grundlage
zufrieden zeigten. Durch eine Annahme der Motion käme es überdies zu einer
Ungleichbehandlung zwischen Bergkantonen und der restlichen Schweiz, da Kantone im

MOTION
DATE: 14.12.2022
ELIA HEER
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Flachland über keine angrenzenden Sömmerungsgebiete verfügten. 
Die Mehrheit des Nationalrates folgte jedoch dem Antrag der Kommissionsmehrheit
und nahm die Motion mit 98 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Die Stimmen für
die Motion kamen von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, einer Mehrheit der
Fraktionen der FDP und der Mitte sowie zwei Personen aus den Reihen der SP. 2

1) AB SR, 2022, S. 342 f.; Bericht der UREK-SR vom 27.1.22
2) AB NR, 2022, S. 2372 ff.
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